
SATZUNG
Junge Medien Bayern e.V.

§ 1 NAME UND SITZ
Der Verein führt den Namen „Junge Medien
Bayern e.V.“, kurz JMV.

§ 2 WIRKUNGSBEREICH, SITZ,
GESCHÄFTSJAHR, STATUS

(1) Der Wirkungsbereich des Vereins ist auf
das Gebiet des Landes Bayern beschränkt.
(2) Der Rechtssitz des Vereins ist in Bam-
berg und ist beim dortigen Amtsgericht unter
VR 1268 eingetragen .
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 ZWECK
(1) Der Verein dient als Berufsverband der
Förderung und der Wahrnehmung der Inter-
essen von Journalisten in Bayern, insbe-
sondere Nachwuchsjournalisten in Bayern.
(2) Der Verein ist ein Landesverband des
JungeMedien Deutschland e. V. (JMD). Bei
einem Ausscheiden gibt der Verein den Na-
men “Junge Medien” an den JMD zurück und
benennt sich in geeigneter Weise um. Der
JMD darf die Mitglieder des Vereines in
Kenntnis setzen, wie sie weiterhin einer ihm
zugehörigen Organisation angehören kön-
nen.
(3) Der Verband verfolgt keine wirtschaftli-
chen Ziele und ist parteipolitisch und kon-
fessionell neutral.

§ 4 MITGLIEDSCHAFT
Mitglied kann werden, wer regelmäßig
und dauerhaft journalistisch tätig ist und
das 18. Lebensjahr vollendet hat.

§ 5 AUFNAHMEVERFAHREN
(1) Die Aufnahme in den JMV erfolgt auf
schriftlichen Antrag durch Beschluss des
Landespräsidiums.
(2) Im Falle der Ablehnung eines Aufnahme-
antrages durch das Landespräsidium kann
sich der Bewerber an den JMD wenden, der
dann endgültig entscheidet.
(3) Alle Mitglieder müssen dem JMD weiter-
gemeldet werden. Dieser kann der Auf-
nahme von Mitgliedern binnen vier Wo-
chen wirksam widersprechen.
(4) Die Mitgliedschaft ist nicht vereinbar

mit:
- Mitgliedschaft in rechts- oder linksradi-

kalen Parteien oder Organisationen,
- Mitgliedschaft in vom bayerischen Ver-

fassungsschutz beobachteten Organi-
sationen.

§ 11 DIE LOKALKONFERENZ
(1) Der Lokalverband besteht aus allen
Mitgliedern eines der sieben bayerischen
Regierungsbezirke (Oberbayern, Nieder-
bayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfran-
ken, Unterfranken, Schwaben) oder der
Stadtlokalverbände München, Nürnberg
und Augsburg. Besteht in einem Bezirk
noch kein Lokalverband, kann ein Mitglied
aus diesem, nach freier Wahl, sich an
einem anderen Lokalverband beteiligen.
(2) Die ordentlichen Mitglieder des Lokal-

verbandes wählen aus ihrer Mitte die
Lokalkonferenz. Diese besteht aus:

- einem Vorsitzenden,
- einem Stellvertretern,
- einem Protokollanten,
- und bis zu sechs weiteren Mitgliedern,
- den Mitgliedern des Landesvorstandes,

die ihren Wohnsitz im Bereich des Lo-
kalverbandes haben.

(3) Die Mitglieder der Lokalkonferenzen
sind von den Lokalverbänden jeweils zum
1.1 eines jeden Jahres, sowie binnen 7
Tagen nach Neuwahl, schriftlich dem Lan-
despräsidium zu melden. Bei Meldungen,
die wegen erfolgter Neuwahl der Vertreter
erfolgen, sind unterschriebene Protokolle
beizufügen.

§ 12 DER KASSENPRÜFER
Der Kassenprüfer prüft die Kasse und be-
richtet hierüber der Landesversammlung.

§ 13 DAS VEREINSGERICHT
Über Wahl- und Beschlussanfechtungen
entscheidet das Vereinsgericht des JMD auf
Antrag eines Mitgliedes des jeweiligen Or-
gans, dessen Wahl oder dessen Beschluss
angefochten werden soll.

§ 14 DAS LANDESPRÄSIDIUM
(1) Das Landespräsidium (LP) besteht aus:
- dem Landespräsidiumsvorsitzenden,
- seinem Stellvertreter, der zugleich die Funk-

tion des Schatzmeisters ausübt.
(2) Den Landesvorstand im Sinne von § 26
BGB bilden der Vorsitzende und sein Stell-
vertreter, der zugleich die Funktion des
Schatzmeisters ausübt.  Jeder von ihnen hat
unbeschränkte Alleinvertretungsbefugnis.
Sie sind von den Vorschriften des § 181 BGB
(Selbstkontrahierungsverbot) befreit.
(3) Das LP vertritt den Verband nach außen
und koordiniert dessen Arbeit. Es stellt das
geschäftsführende Organ zwischen den
Wahlen dar. Es ist für alle Aufgaben zustän-
dig, die diese Satzung nicht anderen Orga-
nen zuweist.
(4) Der Landespräsidiumsvorsitzende  und
sein Stellvertreter laden mit einer Ladungs-
frist von mindestens zehn Tagen unter An-
gabe einer Tagesordnung ein.
(5) Das amtierende LP unterbreitet zwei
Wochen vor einer Landesversammlung mit
Neuwahl des LP den gemäß § 16, Absatz 1,
Satz 1 teilnahmeberechtigten Personen ei-
nen Vorschlag zur Neuwahl des LP. Mitglie-
der der Landesversammlung können zu-
sätzliche Vorschläge für die Neuwahl des
LP unterbreiten. Diese müssen von minde-
stens drei Mitgliedern der Landesversamm-

§ 6 EHRENMITGLIEDER UND EHRENVOR-
SITZENDE
(1) Der Landesvorstand kann natürliche Per-
sonen, die sich in besonderer Weise für den
Verein verdient gemacht haben, zu Ehrenmit-
glieder ernennen.
(2) Ehrenmitglieder haben Sitz und Stimme
auf der Landesversammlung auf Lebens-
zeit. Die Ehrenmitgliedseigenschaft kann
nur auf Vorschlag des Landesvorstandes
durch den Aufsichtsrat des JMD entzogen
werden.
(3) Die Landesversammlung kann ehema-
lige Landespräsidiumsmitglieder, die sich
in besonderer Weise für den Verein verdient
gemacht haben, auf Vorschlag des Landes-
vorstandes zum Ehrenvorsitzenden ernen-
nen. Die Ehrenvorsitzenden-Eigenschaft
kann nur bei Vorliegen wichtiger Gründe auf
Vorschlag des Landesvorstandes durch ein-
stimmigen Beschluss des Aufsichtsrates
des JMD entzogen werden. Der Ehrenvorsit-
zende kann beim Vereinsgericht des JMD
gegebenenfalls prüfen lassen, ob wichtige
Gründe vorliegen.
(4) Ehrenvorsitzende haben Sitz und Stim-
me auf der Landesversammlung auf Le-
benszeit. Ferner sind sie zu allen Sitzungen
des Landesvorstandes einzuladen, wo sie
Rederecht haben. Letzteres gilt nicht, wenn
der Landesvorstand Beschlüsse im schrift-
lichen Umlaufverfahren fasst.

§ 7 BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT
Die Mitgliedschaft im JMV erlischt durch
Austritt, Ausschluss, Tod oder dem Ver-
wirken der bürgerlichen Rechte.

§ 8 AUSTRITT
(1) Der Austritt kann nur persönlich erklärt
werden und hat mittels "Einschreiben mit
Rückschein" zu erfolgen. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Monate. Wird der Aus-
tritt nach Ablauf des 30. Juni eines Jahres
erklärt, so wird er mit Ablauf des nächsten
Kalenderjahres wirksam.
(2) Mit dem Ende der Mitgliedschaft enden
sämtliche Rechte und Pflichten, die sich
aus der Mitgliedschaft ergeben.

§ 9 AUSSCHLUSS
Das Landespräsidium oder der JMD kön-
nen Mitglieder ausschließen. Der Aus-
schluss von Mitgliedern, die Organmitglie-
dern des JMV oder des JMD sind, bedarf der
Zustimmung des JMD. Der Ausschluss
durch das Landespräsidium ist binnen 14
Tagen beim Aufsichtsrat des JMD anfecht-
bar. Gegen dessen Entscheidung kann bin-
nen 14 Tagen beim Vereinsgericht des JMD
Berufung eingelegt werden. Dieses ent-
scheidet dann endgültig über den Aus-
schluss.

§ 10 ORGANE
Organe des JMV sind:
1. Die Lokalkonferenz
2. Das Landespräsidium (LP)
3. Der Landesvorstand
4. Die Landesversammlung



lung unterstützt werden und dem LP am
Tage vor der Landesversammlung schrift-
lich vorliegen. Ferner können zusätzliche
Vorschläge  vom JMD eingebracht werden.
(6) Die Beschlussfassung des Landesprä-
sidiums im schriftlichem Umlaufverfahren
ist zulässig, wenn alle Mitglieder des Lan-
despräsidiums mit dieser Form der Be-
schlussfassung einverstanden sind.

§ 15 DER LANDESVORSTAND
(1) Der Landesvorstand besteht aus dem
LP und  dem von der Landesversammlung
gewählten Protokollanten sowie bis zu vier
weiteren, von der Landesversammlung ge-
wählten, Mitgliedern (Beisitzern).
(2) Der Landesvorstand tagt auf Einladung
und unter Vorsitz des Vorsitzenden des LP.
Die Einladung erfolgt schriftlich unter der
Angabe der Tagesordnung.

§ 16 DIE LANDESVERSAMMLUNG
(1) Die Landesversammlung ist das höch-
ste Organ und besteht aus dem Landesvor-
stand, den Mitgliedern der Gesamtvorstan-
des des JMD, soweit sie Mitglied im JMV
sind, und den Lokalkonferenzen. Mitglieder
des Landesvorstandes sind bis zum Ende
des Ablaufs der Landesversammlung, in
der ein neuer Landesvorstand gewählt wird,
voll stimm- und redeberechtigt.
(2) Die Landesversammlung soll minde-
stens einmal in zwei Jahren zum Zwecke der
Neuwahl des Landespräsidiums und des
Landesvorstandes einberufen werden. Der
Landespräsidiumsvorsitzende hat mit ei-
ner Ladungsfrist von zwei Wochen den Lan-
desvorstand, die gemeldeten Mitglieder der
Lokalkonferenzen und alle sonstigen ta-
gungsberechtigten Mitglieder unter Angabe
der Tagesordnung schriftlich einzuladen.
Teilt ein Mitglied dem JMV oder dem JMD
seine E-Mail-Adresse mit, genügt zur Erfül-
lung der Schriftform der Versand der Einla-
dung per E-Mail.
(3) Die Landesversammlung ist zuständig für:
- Änderung der Satzung,
- Auflösung des Vereins,
- Entgegennahme des Kassenprüfungsbe-

richtes,
- Entlastung des Landespräsidiums,
- Entlastung des Landesvorstandes,
- Wahl des Landespräsidiums,
- Wahl von einem Protokollanten und bis zu

vier weiteren Mitgliedern (Beisitzern) für
den Landesvorstand,

- Wahl des Kassenprüfers,
- Wahl der Delegierten und Ersatzdelegier-

ten zur JMD-Bundesversammlung,
- Ernennung von Ehrenvorsitzenden.
(4) Alle Wahlen sind geheim durchzuführen.
Das Landespräsidium ist einzeln zu wäh-
len.
(5) Auf Beschluss des Landespräsidiums
mit Zustimmung des JMD tagt die Landes-
versammlung als Mitgliedervollversamm-
lung.
(6) Auf schriftlichen Antrag von zehn Prozent
der Mitglieder des Vereines hat der Landes-
präsidumsvorsitzende binnen sechs Wo-
chen eine Mitgliedervollversammlung ein-
zuberufen.
(7) Auf einer Landesversammlung dürfen
Beschlüsse nur zu in der Tagesordnung
angekündigten Punkten erfolgen. Neuwah-
len des des Landespräsidums und des
Landesvorstandes sollen alle zwei Jahre
erfolgen.
(8) Der Vorsitzende des JMD, bei seiner
Verhinderung der Landesvorsitzende, ist zur
Eröffnung und Leitung der Landesversamm-
lung verpflichtet.
(9) Die Mitglieder des Gesamtvorstandes
des JMD sind einzuladen und haben Rede-
recht.

§ 17 HAFTUNG
(1) Finanzielle Verpflichtungen beschrän-
ken sich auf das Vermögen des Vereins,
dessen Mitglieder nicht zur Haftung heran-
gezogen werden können.
(2) Organmitglieder haften dem Verein ge-
genüber nur bei Vorliegen von Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Im übrigen ist die
Haftung ausgeschlossen.

§ 18 FINANZEN
(1) Der Verein finanziert sich aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden.
(2) Der Verein verlangt von seinen Mitglie-
dern, das Einfache des Beitrages, den Mit-
glieder des JMD von ihren Mitgliedern zu
erheben haben. Näheres regelt die Bei-
tragsordnung. Diese wird durch das Lan-
despräsidium unter Beachtung der Vorga-
ben der JMD-Beitragsordnung beschlos-
sen.
(3) Der Verein führt Beiträge, wie sie in der
JMD-Beitragsordnung stehen, an den JMD
ab. Der JMD kann jederzeit eine Kassenprü-
fung durchführen lassen.
(4) Ansprüche aus Mitgliedsbeiträgen sind,
sofern der JMD beschlossen hat, die Bei-
tragsverwaltung und den Beitragseinzug
durchzuführen, an den JMD insoweit abge-
treten.

 § 19 VERFAHRENSREGELN
(1) Soweit diese Satzung nicht etwas ande-
res bestimmt, gilt eine Ladungsfrist der Or-
gane von mindestens sieben Tagen.
(2) Soweit diese Satzung nicht etwas ande-
res bestimmt, werden Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Antrag als abgelehnt.
(3) Bei Nachwahlen gilt der turnusmäßige
Wahltermin. Alle Mandatsträger werden auf
unbestimmte Zeit gewählt. Sie bleiben bis
zu einer gültigen Neuwahl im Amt.

(4) Alle Organe sind unabhängig von der
Zahl der Anwesenden beschlussfähig.

§ 20 PROTOKOLLPFLICHT
(1) Von allen Sitzungen der Organe sind
Ergebnisprotokolle anzufertigen.
(2) Diese müssen folgendermaßen unter-
zeichnet werden:
- die Protokolle der Landesversammlung

vom Leiter der Landesversammlung
gemäß § 16,  Absatz 8, dem Vorsitzenden
des LP und einem von der Landesver-
sammlung zu wählenden Protokollfüh-
rer,

- die Protokolle der Sitzungen des LP vom
Vorsitzenden des LP und seinem Stell-
vertreter,

- die Protokolle der Sitzungen des Lan-
desvorstandes vom Vorsitzenden des
LP und dem Protokollanten.

(3) Durchschriften aller Protokolle sind an
den JMD weiterzuleiten.

§ 21 SATZUNGSÄNDERUNGEN
(1) Satzungsänderungsvorschläge müssen
schriftlich mit vollem Wortlaut mit der La-
dungsfrist der Landesversammlung zuge-
hen.
(2) Sie bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des JMD und einer 2/3 Mehr-
heit der anwesenden und stimmberechtig-
ten Mitglieder der Landesversammlung.
(3) Satzungsänderungsvorschläge, die
nicht vom LP oder vom JMD eingebracht
werden, müssen dem LP acht Wochen vor
einer Landesversammlung schriftlich mit-
geteilt werden.  Ein Satzungsänderungsan-
trag muss von mindestens acht Mitgliedern
der Landesversammlung oder dem JMD
dem LP eingebracht werden.

§ 22 AUFLÖSUNG
(1) Der Verein kann sich mit 3/4 Mehrheit
der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder einer Landesversammlung auflö-
sen.
(2) Der Antrag muss mit einer Ladungs-
frist von mindestens 21 Tagen zugehen.
(3) Der Beschluss bedarf der Zustim-
mung des JMD.
(4) Das Vereinsvermögen geht nach Auf-
lösung an den JungeMedien Deutschland
e.V., München.

§ 23 SONSTIGES
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rege-
lungen über den Verein.


